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Zitat

Aber an der Handhabung an den verschieden Schulen sieht man mal wieder wie
dehnbar das deutsche Recht ist und wie verschieden es ausgelegt werden kann.

Jedes Bundesland hat seine eigenen Schulgesetze. Es gibt kein "deutsches Schulrecht" in dem
Sinne.

Gruß, Remus

1https://www.lehrerforen.de/thread/4089-formulierung-freistellung-vor-den-ferien/?postID=43750#post43750
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